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23.IX.1988 

E N T W U R F  

Bundesverfassungsgesetz vom 

mit dem das Finanz- Verfassungsgesetz 1948 ge�ndert wird. 

![; �,tA,," , (/' 7t ,_. -tr-{,' . '.'") jJ 7A(;r / r./ ·{f ",., ' ., ; .... ""'r : (j 

Gesetzcntvvurf 
"I 

Der National rat hat beschlossen: Z!.. .... , .. " .... f:>. ................ -GE/19.f! 

Das Finanz- Verfassungsgesetz 

g e'and ert : 

Ar tike1 I 

Datum 2 .:� . r' ,fJ' ' "  ....... H .... " ....... , ....... , ..... ,,, . . . ,., .......... ,, 
Verteilt .�.7. .. SEP ... 1988. 

1 94 8, B G B1 • Nr . 

Dem bisherigen § 6, der die Bezeichnung Abs. 1 erh'a1t, ist 

folgender Abs. 2 anzuf'ü gen: 

"(2) D ie Erhebung von zwei oder mehreren (auch gleichartigen) A b

gaben in den in Abs. 1 genannten Haupt- und Unterformen von dem

selben B esteuerungsgegenstand nebeneinander ist zu1�ssi g. " 

Artik el II 

(1) Auf im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesverfassungs

gesetzes geltende Bundes- und Landesgesetze ist § 6 Abs. 2 F- VG 

194 8 in der Fassung des Art. I vom Zeitpunkt ihres Inkrafttretens 

an an zu we nden . 

(2) A bs. 1 gilt nicht f'Ur das Gesetz 'über die Erhebung einer Ab

gabe der Aufsichtsratsmitglieder, ORGB1. I, S 253 , in der Fassung 

des Bundesgesetzes BGB 1  . Nr .  587 /1983 , sowie f'ür die Verordnung 

des Reichsministers der Finanzen 'über den Steuerabzug von Auf

sichtsratsvergütungen , ORGB1. I, S 691. 

, 

/ (J 
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Artik el 111 

(1) Dieses Bundesverfassungsgesetz tritt mit 1. Oktober 1 988 in 

Kraft und mit 3 1. Dezember 1 9 9 2 auß er Kraft. 

(2) Mit der Voll ziehung dieses Bundesverfassungsgesetzes ist die 

Bunde sr eg ier ung be tra ut . 
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v o r b l a t t  

Problemstellung u nd 

Zielsetzung: Der Verfassungsgerichtsho f hat llit zwei 

Lösung: 

Erkenntnissen vom 17. M"arz 1988, G 7-

3 6/88-14 und G 37- 61/88-12, die Zinser:

trag steuer und die Aufsichtsri'itsabgabe 

mit der Begr"lmdung als verfassungs

widrig aufgehoben, daß § 6 Finanz-Ver

fassungsgesetz 1948 eine taxative Auf

zählung der zulässigen A bgabenfo rmen 

vornimmt. Die Form einer ausschließ

lichen Bundesabgabe (Zinsertragsteuer , 

Au�sichtsratsabgabe) neben einer von 

demselben B esteuerungsgegenstand er

hobenen gemeinschaftlichen Bundesabgabe 

(Einkommensteuer) ist gern. § 6 Finanz-

Verfassungsgesetz 1 94 8  nicht vorgesehen 

und daher verfassungswidrig. 

Im Lichte dieses Erkenntnisses zeigt 

sich, daß Gefahr besteht, daß weitere ,  

zum Teil sehr ertragreiche Bundes- , 

Landes- und Geme indeabgaben als ver

f assungswi drig auf gehoben werden 

könn ten • 

Es ist daher eine verfassungsrechtliche 

A bsicherung der bestehenden A bgaben

systerne f�r alle Gebietskörperschaften 

vor z une hmen • 

Ergänzung des § 6 F inanz- Verfassungsge

setz 1 948 in der Form, daß die Erhebung 

von zwe i  oder mehreren A bgaben in den 

derzeit schon bestehenden Haupt- und 

Unterformen von demselben Besteuerungs-
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Kosten: 

- 2 

gegenstand nebeneinan der f�r z u l�ssig 

er kl"art wi rd • 

Diese "übergangsregelung" wi rd mit 31. 

Dezember 1 992 bef ristet. Die Finanzaus 

gleiehsp artner kamen �berein, bis Ende 

1991 eine neue finanzverfassungsreeht

liehe Grundlage f"ur das Abgabenwesen ab 

dem 1. Jänner 1993 auszuarbeiten. 

r-1.it der vorliegenden Finanz -Ver

fassungsgesetz- Novelle sind keine 

Kosten verbunden . 
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E rläuterungen 

1. A llgemeine B emerkungen 

Der Verfassungsgerichtshof ha t mit zwei Erkenntnissen vom 17. 

März 1988, G 7 - 36 /88-1 4  und G 37-61 /88 -1 2 ,  den Abschnitt XI V 

des Bundesgesetzes 'Uber die Einf'uhrung einer Zinsertragsteuer , 

BGB1. 587/198 3, den Abschnitt X (" Zinsertragsteuer" ) des 

Bundesgesetze s BGB 1. 531 /1 984 sowie den Abschn itt I ( " Zin ser

tragsteuer" ) des Bundesgesetzes B GB1. 32 7/1986 und das Gesetz 

über die Erhebung einer Abgabe der Aufsichtsratsmitglieder vom 

2 8 . M'arz 1934, ORGB1. I, S 2 53, in der Fassung des Bundesge

setzes BGB1. 587/198 3, sowie die Verordnung des Reichs

ministers der Finanzen über den Steuerabzug von Aufsichtsrats

verg'utungen vom 31. März 1939, ORGB 1 .  NI, S 691 , als ver

fassungswidrig aufgehoben. 

Die B egr'lindung st'utzt sich im wesentlichen auf den vom Ver

fassungsgerichtshof bereits in seinem Erkenntnis zur Bundes

kraftfahrzeugsteuer vom 10. März 1977, G 2 /76 -1 9, einge

nommenen Standpunkt, daß n'amlich § 6 des Finanz -Verfassungsge

setzes 194 8 eine taxative Auf zählung der zulässigen Abgaben

formen vornimmt und daher das Verbot an den einfachen Gesetz 

geber enthält, Abgabenformen vorzusehen, die in dieser Auf 

z'ahlung nicht enthalten sind. § 6 Finanz-Verfassungsgesetz 

sieht nun die Form einer ausschließlichen Bundesabgabe (Zins

ertragsteuer, Aufsichtsratsabgabe) neben e iner von demselben 

Besteuerungsgegenstand erhobenen gemeinschaftlichen Bundesab

gabe (Einkommensteuer) nicht vor. Eine solche Abgabenform ist 

daher verfassungswi drig. 

Untersucht man im Lichte dieser Erkenntnisse des Verfassungs

gerichtshofes die A bgabenstruktur, zeigt sich ,  daß eine ganze 

Reihe von weiteren Abgaben - (Bundes-, Landes- und Gemeinde

abgaben) verfassungsrechtlich nicht abgesichert sind und - s o

fern Abgabepflichtige den Weg zum Verfassungsgerichtshof 

suchen - die Gefahr besteht, daß weitere Abgaben als ver

fassungswi drig auf gehoben werden . 
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Als vom Aufkommen her als sehr wesentlich zu bezeichnende Ab

gaben seien in dieJem Zusammenhang u.a. angef�hrt: 

- Umsatzsteuer (Aufkommen i m  Jahr 1987: 1 3 0,8 Mrd.S) und 

A bga be von alk oholischen G etränken (1987: 2 ,7 M rd.S); 

zwei gemeinschaftliche Bundesabgaben von demselben B e

steuerungsgegenstand • 

- U ms atz s t e u e r un d V er s ich e run 9 s s t e u e r ( 1  9 8 7: 3 ,  7 M r d • S ) ; 

gemeinschaftliche und ausschließ liche B undesabgabe von 

demselben B esteuerungsgegenstand • 

U ms atz s t e u e r und Mi n e r  al öls t e u e r (1 9 8 7: 1 7, 3 M rd • S ) ;  z we i 

gemeinschaftliche Bundesabgaben von demselben B e-

ste uer ung sg egen stand. 

- Körperschaftsteuer ( 1 987: 10,2 M rd. S) und K apitalertrag

steuer (1987: 1,3 Mrd. S ) ; ausschließ liche und geme i n

schaftliche Bundesabgabe von demselben B esteuerungsgegen

stand. 

- V ermö gensteuer ( 1  987: 4, 5 M rd-. S) und G rundsteuer (�: 
3,5 1 4  M rd. S ) ;  ausschließ liche B undesabgabe und aus

schließliche Gemeindeabgabe von demselben B esteuerungs

gegenstand. 

- F euers chutzsteuer ( 1 987: 5 10 Mio . S ) , V ersicherungssteuer 

und U msatzsteuer; ausschließ liche Landesabgabe , aus

schließliche Bundesabgabe und gemeinschaftliche Bundesab

gabe von demselben Besteuerungsgegenstand. 

- F remdenverkeh rsabgaben ( 1986: insgesamt 776 Mio . S) und 

U msatzsteuer; ausschließ liche Gemeindeabgabe bzw . aus

schließliche Landesabgabe oder gemeinschaftliche Landes

abgabe - länderweise unterschiedlich - und gemeinschaf t

liche Bundesabgabe von demselben B esteuerungsgegenstand. 
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Da die angeführ�en Abgaben - die Auf stellung ist nur bei

spielhaft zu verstehen - f'ur die Haushalte all er Gebiet s

k�rperschaften von essentieller Bedeutung sind und eine 

allf'allige Aufhebung durch den Verfassungsgerichtshof im 

Hinblick auf die staatsfinanziellen Interessen nicht zu 

verantworten wäre, ist es erf orderlich, durch Änderung des 

Finanz -Verfassungsgesetz 1948 eine verfassungsrechtliche 

Absicherung vor zunehmen . 

Der zeitliche Geltungsbereich dieser Finanz-Verfassungsge

setz - Novelle st immt mit dem des Finanzausgleichsgesetzes 

1989 überein . Die Finanzaus gleichspartner haben anl'aß lich 
c::oo ___ ____ 

der Verhandl ungen über das FAG 1989 Einvernehmen darüber 

erzielt, bis Ende 199 1 eine neue fi nanzverfassungsrecht-

liche Grundlage für das Abgabenwesen ab dem 1. Jänner 1993 
auszuarbeiten, damit die Verhandlungen zum Finanzaus -

gleichsgesetz 1993 bereits auf dieser neuen verfassungsge

setzlichen Basi s gef'ührt werden k'onnen . 

2 .  Z u  den einzelnen B esti mmungen 

Artikel I ermächtigt Bund und Länder - die Gemeinden be

dürfen dazu einer bundes- oder landesgesetzlichen E r

mächtigung - zwei oder mehrere (auch gleichartige) Abgaben 

in den in § 6 Abs. in der Fassung der ggst. Novelle ge-

nannten Haupt- und Unter fo rmen von demselben Besteuerungs

gegenstand nebeneinander zu erheben. 

A rtikel II A bs. 1 sichert die rückwirkende Geltung der Be

st immung des Artikels I bis 1 948. Dadurch soll eine f inan

zielle Belastung aller Gebietsk�rperschaften durch erfolg

reiche Anfechtungen von Abgabengesetzen vor dem Ver

fassungsgerichtshof bis 1948 zur'ück aus geschlossen werden. 
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A rt i k e 1 I I A b s atz 2 soll s ich e r s tell e n, r'! a '3 die An 1. '1 '3 ': ',3. L L ": 

in den Ver fa hrer, G 37 - 61/88 (Aufsichtsr'3.tsabgabe\ im Cfin

blick auE Ärt. 140 .Äbs. 7 B - VG , nach wie 'lor in jen Geo:..r,'3 

der Äu fhebung kommen. Die Verfassungswid rigkei t des Ge

setzes kann we gen dieser Au snahmebestimmun g  nicht ne:lerlich 

vor dem VerEassungsgerichtshof geltend gemacht w erd en . Da 

die Zinsertragsteuer von der Formulierung " im Zeitp unkt des 

Inkra fttre tens dieses Bundesverfassu ngsgesetzes geltende 

Bundesgesetze" nicht erfa ß t wi rd, ist f\ir diese Abgabe 

keine So nd erregelung erforderlich. 

A rtikel 111 se tzt die ggst . 

Novell e mit 1. Oktober 1 988 

Geltungsdauer bis Ende 19 92. 

Finanz- Ver fassung sgesetz-

in Kraft u nd beschr'ankt die 

Damit soll die verfassungsge-

setzliche Grundlage f 'ur das bestehende Abgabensystem für 

diesen zeitraum gesichert werden. Wie bereits im allge

meinen Teil der Erl'auteru ngen ausgef ührt, soll bis E nde 

1 9 9 1  eine neue verfassungsgesetzliche Basis fbr das Ab-

gabenwesen geschaffen w erden. 
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